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Nach der Unterzeichnung einer ähnlichen Vereinbarung mit den Produzenten
audiovisueller Werke auf dem Filmfestival von La Rochelle im September 2021
haben die Branchenverbände der Urheber (SACD, ARP, FAMS, ACID u. a.) am 11.
Oktober in Anwesenheit der französischen Kulturministerin, Roselyne Bachelot,
eine Vereinbarung mit Vertretern der Filmproduktion (API, SPI, UPC)
unterzeichnet. Dieser Tarifvertrag sieht Standardklauseln zur Gewährleistung des
Urheberrechts in Filmverträgen vor und garantiert den Filmautoren die Einhaltung
der Grundsätze in Bezug auf die Festlegung ihrer Vergütung (anteilige Beteiligung
an den Einnahmen gemäß Art. L. 131-4 und L. 135-25 des Code de la propriété
intellectuelle (Gesetz über das geistige Eigentum – CPI) und ihrer
Urheberpersönlichkeitsrechte (Art. L. 121-1 und L. 121-5 CPI: Recht des Autors auf
Achtung seines Namens und seines Berufsstatus, Festlegung der endgültigen
Fassung des Werks, Recht auf Achtung des Werks).

Die für fünf Jahre geschlossene Vereinbarung geht auf eine Bestimmung der
Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste
(AVMD) vom 21. Dezember 2020 zurück. Gemäß Artikel L. 311-5 des Code du
cinéma et de l’image animée (Kinogesetz) wird der Zugang der Produzenten zu
Beihilfen des Centre national de la cinématographie et de l’image animée
(Nationales Filmzentrum – CNC) davon abhängig gemacht, dass diese Klauseln in
jeden mit den Urhebern für die Produktion eines Werks abgeschlossenen Vertrag
aufgenommen werden, so wie es in der Verordnung vorgesehen ist, die
Plattformen wie Netflix neue Finanzierungspflichten auferlegt. Die zur Umsetzung
der Richtlinie erlassene Verordnung sieht außerdem vor, dass Filmverträge, die
nicht dem Urheberrecht entsprechen und diese Klauseln nicht enthalten, bei den
Investitionsverpflichtungen der Plattformen oder Fernsehsender nicht
berücksichtigt werden. Abweichend davon kann das CNC hingegen eine finanzielle
Unterstützung gewähren, wenn der Antragsteller nachweisen kann, dass der
Autor, mit dem er einen Vertrag geschlossen hat, eine andere Staatsangehörigkeit
und seinen Wohnsitz außerhalb Frankreichs hat und dass er einer Regelung
unterliegt, welche die Einbeziehung der Standardklauseln zur Wahrung der
materiellen und immateriellen Eigentumsrechte nicht zulässt.
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Die Verwertungsgesellschaft SACD geht davon aus, dass sich die Umsetzung
dieser Klauseln sowohl im audiovisuellen Sektor als auch in der Kinofilmbranche
und ihre Überwachung durch das CNC und den Conseil supérieur de l’audiovisuel
(Rundfunkregulierungsbehörde – CSA) auch auf die bereits laufenden
Verhandlungen zwischen den Autoren und Produzenten von Kino-, Spielfilm- und
Animationswerken positiv auswirken wird.

 

Communiqué de la SACD, 12 octobre 2021

https://www.sacd.fr/nouvel-accord-auteurs-producteurs-sur-les-clauses-types-dans-
les-contrats-cinema

Mitteilung der SACD, 12. Oktober 2021
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